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PLANUNGSVERBAND "KONVERSIGNSMASSNAHME DÖRNDICH"

BEBAUUNGSPLAN "DÖRNDICH"

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:

A) Planungsrechtiche Festsetzungen ($ 9 BauGB iv. mit 55

1-23 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung ($ 9 Abs. 1 BauGB)

11 Allgemeines Wohngebiet {$ 4 BauNVO)

1.1.1 Zulässig sind:

» Wohngebäude,

» die Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

* Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke.

1.1.2 Ausnahmswelse können zugelassen werden (8 4 Abs. 3 BauNVO iv. & 31

BauGB}:

= Beiriebe des Beherbergungsgewerbes,

» sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

= Anlagen für Verwaltungen.

1.1.3 Nicht zulässig sind ($ 4 BauNVO i.V,.m, $ 1 Abs. 6 und 9 BauNVO}:

» Gewerbebetriebe, Nutzungen und Anlagen, die den Vorschriften der von der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zugunsten der Verbandsgemeinde

Bad Sobernheim erlassenen Rechtsverordnung vom 23.04.1986, Az. 56-81-7-

2/83 (geändert durch Verordnung vom 23.04.1997, Az. 54-33-61-1/96) zum

Wasserschutzgebiet "Sobernheim/Dörmdich" widersprechen,

» Gartenbaubetriebe,

« Tankstellen.

1.2  Mischgebiet (55 BauNVO)

1.2.1 Zulässig sind ($ 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. $ 1 Abs. 9 BauNVO}:

= Wohngebäude,

« Geschäfts- und Bürogebäude,

" Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht unter den Ausschluss von Nr. 1.2.3

fallen,

= Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

» Sonstige Gewerbebetriebe,

® Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.
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1.2.2

1.2.3

Ausnahmsweise können zugelassan werden ($ 6 Abs. 3 BauNVO i,V. & 1 Abs.
5 und 6 BauNVO sowie $ 31 Baußß):

« Gartenbaubetriebe,

« Vergnügungsstätten im Sinne des $ 4a Abs, 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

Nicht zulässig sind ($ 6 BauNVO i.V.m. & 1 Abs. 5, 8 und 9 BauNVO):

» Gewerbebetriebe, Nutzungen und Anlagen, die den Vorschriften der von der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zugunsten der Verbandsgemeinde

Bad Sobernheim erlassenen Rechtsversrdnung vom 23.04.1988, Az. 58-61-7-

2/83 (geändert durch Verordnung vom 23.04.1997, Az. 54-33-81-1/96) zum

Wasserschutzgebiet "Sobemheim/Dömdich" widersprechen,

= Tankstellen,

» Vergnügungsstätten im Sinne des $ 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in

Nr. 1.2.2 bezeichneten Teile des Gebiets.

= Einzelhandelsbetriebe mit Verkaufsflächen, die nicht unmittelbar Handwerks-

betrieben und produzierenden Gewerbebetrieben zugeordnet sind.

= Einzelhandelsbetriebe mit Sortimenten aus den Branchengruppen:

Nahrungsmittel/Getränke,

Drogeriewaren/Kosmeltikartikel,

Haushaltswaren/Glas/Porzellan,

Bücher/Zeitschriften, Papier'Schreibwaren, Bürgartikel,

Kunst/Antiquitäten,

Baby-/Kinderartikel,

Bekleidung, Lederwaren, Schuhe,

Unterhaltungselektronik/Computer, HiFi/Elektroartikel,

Foto/Optik,

Einrichtungszubehör {ohne Möbel), Textilien/Heimtextilien, Bastelartikel,

Kunstgewerbe,

Musikalienhandel,

Uhren/Schmuck,

Spielwaren/Sportartikel.
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Gewerbegebiet ($ 8 BauNVO}

Zulässig sind (5 8 BauNVO BauNVO}:

« Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

« Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

« Anlagen für sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind ($ 8 Abs. 3 BauNVO i.V. mit 8 31 Abs. 1 BauGB):

« Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

" die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser

sowie zur Ableitung von Wasser dienenden Nebenanlagen im Sinne

8 14 Abe. 2 BauNVO.

Nicht zulässig sind ($ 8 BauNVO i.V.m. 1 Abs. 5 und 6 und 9 BauNVO}

® Gewerbebetriebe, Nutzungen und Anlagen, die den Vorschriften der von der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zugunsten der Verbandsgemeinde

Bad Sobernheim erlassenen Rechtsverordnung vom 23.04.1986, Az. 56-61-7-

2/83 (geändert durch Verordnung vom 23.04.1997, Az. 54-33-81-1/96) zum

Wasserschutzgebiet "Sobemheim/Dömdich" widersprechen,

= Tankstellen,

. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersanen sowie für Betriebsinhaber

und Betriebsleiter, die dern Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüberin

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,

=" Vergnügungsstätten.

2. Maß der baulichen Nutzung {$ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1

2.1.1

2.2

Maximale Grundfläche

Im Gewerbegebiet wird die max. zulässige Grundfläche gleichgesetzt mit dem

Fiächeninhalt der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen,

Maximale Gebäudehöhe

Die maximale Gebäudehöhe wird definiert als das Maß zwischen der Bezugshöhe

und der Oberkante baulicher Anlagen ohre Berücksichtigung technischer

Aufbauten zu messen an dertiefstgelegenen Gebäudekante. Bezugshöhe gem. $

18 Abs. 1 BauNVO ist die Höhe der das Grundstück erschließenden S$traßenachse

gemessen im rechtem Winkel zur Gebäudefront. Die Bezugshöheist alle 30 m neu

zu ermitteln.

Die maximale Gebäudehöhe wird für das Gewerbegebiet auf 20 m begrenzt.

Ausnahmsweise kann darüber hinaus für Sonderbauwerke und -bauteile, die für

zulässige Anlagen erforderlich sind (z,B. Schomsteine. Abgas- und Abluftanlagen)

aufgrund deren besonderer Zweckbestimmung sowie für Bauwerke aufgrund
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besonderer betrieblicher Anforderungen (z.B. Hochregale, Silos) eine Überschrei-

tung des vorgenannten Höchstwertes zugelassen werden, soweit diese auf

Flächenteile unter 25% der überbaubaren Grundstücksfläche beschränkt bleibt

{8 31 Abs. 1 BauGB).

3. Bauweise und Stellung baulicher Anlagen {$ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB}

in der festgesetzten abweichende Bauweise a sind Gebäude und Gebäude-

gruppen mit seitlichen Grenzabstand — analog zu öffenen Bauweise — zulässig,

jedoch ohne Längenbeschränkung.

4. Mit Leitungsrechten zu belastende Fiächen

In dem an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksbereich ist

die Verlegung und dauerhafte Unterhaltung unterirdischer Ver- und Entsorgungs-

leitungen durch die jeweiligen Versorgungsträger zu dulden.

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Da die Verkehrsflächen des
Plangebietes bereits zum überwiegenden Teil vorhanden sind und weiter genutzt

warden sollen, ist ein Aufbruch dieser Flächen für die Verlegung erforderlicher Ver-

und Entsorgungsleitungen nicht vorgesehen. Die Leitungen sollen daher teilweise

auf Privatgrundstücken verlegt warden.

Die auf den Privatgrundstücken bestehanden Entwässerungsgräben zur

Oberflächenentwässerung des nicht verschmutzten Niederschlagswassers von

öffentlichen Verkehrsflächen sind zu dulden und weiterhin zu erhalten. Weiterhin

ist der Durchfluss von Niederschlagswasser von den jeweils an das Grabensystem

angeschlossenen öffentlichen Verkehrsflächen zu dulden. Soweit private

Bauvorhaben eine Veränderung des Grabensystems erfordern, sind diese — soweit

es die topographischen Verhältnisse zulassen - durch den jeweiligen Bauherm

ersatzweise neu als offene Gräben wieder anzulegen. Ist eine Grabenverlegung

nicht möglich und wird daher eine Verrohrung der Gräben erforderlich, sind

ersatzweise hierfür im gleichen Flächenumfang offene Sicker-/Rückhalternulden

auf dem Grundstück anzulegen, dessen Bebauung die Verrohrung verursacht.

Gräben und Versickerungsflächen, die der Ableitung von nicht verunreinigtem

Oberflächenwasser dienen, sind innerhalb der getroffenen Festsetzungen

grundsätzlich zulässig.
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5, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflage und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft In Verbindung mit Flächen für die Abwasserbeseitigung
einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sowie In Verbindung mit Festsetzungen zum Anpflanzen und zum Erhalt von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen ($ 9 Abs. 1 Nr. 201.V. 69 Abs. 1 Nr. 14 und 25 #25 b BauGB)

Flächen und Maßnahmen nach 8 9 (1) 20 BauGB mit der Kennzeichnung M1

gemäß Fachbeitrag Naturschutz:

Der im Plan nach $ 9 Abs. 1 Nr, 25 b BauGB gesondert festgesetzte Gehölz- und

Baumbestand Ist dauerhaft zu erhalten. Die natumahen Wald- und Gehölz-

bestände sind zu erhalten. Naturferne Laub- und Nadelforste sind in natumahe,

standortgerechte Laubwälder und Feldgehölze umzuwandeln,

Vorhandene und neu zu schaffende Gräben, Versickerungsflächen und Regen-

rückhaltebecken sind naturnah herzustellen, zu erhalten und zu pflegen.

Das anfallende Niederschlagswasser ist so weit als möglich auf den einzelnen

Grundstücken zurückzuhalten, zu verwerten oder zu versickern/verdunsten.

Hinweis ohne Festsetzungscharakter:

Der Nachweis über die auf dem Baugrundstück vorgesehenen Anlagen zur

Bewirtschaftung des Niederschlagswassers (Rückhaltung, Versickerung, Verduns-

tung, Speicherung durch Dachbegrünung) ist im Rahmen des jewailigen

Bäuantrages zu erbringen.

Innerhalb der als Mischgebiet und Allgemeines Wohngebiet festgesetzten

Bauflächen sind mindestens 20% der Grundstücksfiächen von Bodenversiegelung

freizuhalten und zu begrünen. In der Planzeichnung fesigesetzte Flächen zum

Emalt und zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchem und sonstigen

Bepflanzungen innerhalb der jeweiligen Baugebiete sind hierauf anzurechnen.

Je & Stellplätze für PKW und je 4 Stellplätze für LKW ist auf Stellplatzaniagen

mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubhochstamm 1. Ordnung zu

pflanzen und zu erhalten.

Fuß- und Wirtschaftswege im Plangebiet sind mit wasserdurchlässigen Belägen

mit einem ÄAbflussbeiwert von max. 0,7 herzustellen

6. Schutz des Bodens und des Grundwassers

Gemäß & 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass in der SchutzzoneIl des
Wasserschutzgebietes zur Beheizung der Gebäude keine Ölheizungen zulässig

sind. Die Niederbringung von Erdwärmesonden sowie die Verlegung von

Erdreichkollektoren ist ebenfalls unzulässig. Eine gezielte Versickerung von

Niederschlagswasserist ebenfalls nicht zulässig.
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Bei der gärtnerischen Nutzung von Flächen innerhalb der Schutzzone II des

Wasserschutzgebietes sind bei der Anwendung von Pflanzenschutz- und Dün-

gemitteln die entsprechenden Vorschriften der jeweils gültigen Verordnung über

Anwendungsverbote und -beschränkungen für Pflianzenschutzmittel (Pflanzen-

schutz-Anwendungsverordnung) sowie die Vorschriften des Düngemittelgesetzes-

zu beachten, Nicht zulässig ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. die

nach der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung oder aufgrund einer festgeleg-

ten Anwendungsbestimmung der Zulassungsbehörde nicht in Wasserschutz-

gebieten ausgebracht werden dürfen,

Im Zuge von Bauvorhaben (z.B. zur Herstellung der Fundamente/Bodenplatte)

sind Abgrabungen nur zur Herstellung der Baugruben zulässig.

7. Nachrichtliche Übernahmen(5 $ Abs. 6 BauGB)

B)

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der Zone Ill und teilweise in der Zone Il

des zugunsten der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim mit Rechtsverordnung

vom 23.04.1988, Az. 56-651-7-2/83 (geändert durch Verordnung vom 23.04.1997,

Az. 54-33-81-1/96)} festgesetzten Wasserschutzgebiets "Sobemheim/Dörmdich".

Grundsätzlich sınd ergänzend zu den Bebauungsplanfestsetzungen die Verbote,

Beschränkungen und Hinweise der hierzu ergangenen Rechtsverordnung der

Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd}

zu beachten. Die Rechtsverordnung ist den textlichen Festsetzungen als Anlage

beigefügt

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Auf die rechtliche Zulässigkeit, im beson-

deren Einzelfall auf Antrag eine Befreiung von den Verboten der Rechtsveror-

dnung zu erwirken, wird hingewiesen. Für das Bauen in dar WasserschutzzoneI!

ist eine Befreiung erforderlich

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / (Übernahme von auf Landesrecht

beruhenden Reglungen gemäß & 9 Abs. 4 |.V. mit $ 88 LBauO}

8. Dach- und Fassadengestaltung

Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft mit stark reflektierenden Oberflächen-

strukturen gestaltet werden. Stark reflektierende Materialien sind als Dachein-

deckung unzulässig. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und Photovoltaik-

anlagen sind im Dachbereich uneingeschränkt zulässig.

9. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind mit Ausnahme von Sammelwerbeanlagen für die im Gebiet

angesiedelten Betriebe nur an der Stätte ihrer Leistung zulässig. Werbsanlagen

dürfen die nach Nr. 2.2. festgesetzten max. Gebäudehöhen nicht überschreiten
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Lichtwerbungen mit bewegten, laufendem, blendendem oderin zeitlichern Wech-

sel aufleuchtendem Licht (Laufschriften, Skybeamer 0.4.) sind unzulässig.

10. Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

Soweit nicht betriebliche Belange zwingend eine andersartige Flächen-Befestigung

erfordern und die entsprechenden Vorschriften zu Lagerung und Umgang mit

wassergefährdenden Stoffen oder sonslige Belange des Schutzes vor der

Entstehung oder Ausbreitung schädlichen Bodenverunreinigungen nicht

entgegenstehen, sind die nicht ständig durch Schwerlast- oder PKW-Verkehr

befahrenen Verkehrsflächen, Parkplätze und andere Befestigungsflächen mit

versickerungsfähigen Materialen, z.B. mit wassergebundener Decke,

Rasengittersteinen, Scholterrasen oder vergleichbaren Materialien zu versehen.

Der Abflussbeiwert der Flächenbefestigung darf höchstens 0,7 betragen.

Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie

nicht als Grundstückszufahrt, Feuerwehr- oder Reltungsweg, Stellplatz, Lager-

oder Rangierfläche, Werkstraße oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt

werden oder soweit betriebliche Belange eine Begrünung nicht zulassen,

landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Der

Mindestanteil der landschaftspflegenisch oder gärtnerisch anzulegenden und zu

unterhaltenden Flächen wird im Mischgebiet und im Allgemeinen Wohngebiet auf

20 % der Grundstücksfläche festgelegt.
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C HINWEISE OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

Ver- und Entsorgung /Leitungen:

« im gesamten Geltungsbereich befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen aus der

Zeit der miltärischen Nutzung, deren Lage bei Bauarbeiten zu berücksichtigen ist.

« Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzmaßnahmen zu

sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit

Leitungstrassen stattfindet. Zur Koordinierung der Baumaßnahmen sind die Träger der

Ver- und Entsorgung frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs-

maßnahmen zu unterrichten.

» Evierforderliche Leitungsverlegungen gehen zu Lasten des Verursachers. Die

Kostentragung für solche Leitungsverlagungen, Änderungen oder erforderliche

Sicherungsmaßnahmen richtet sich nach den bestehenden Verträgen bzw.

gesetzlichen Bestimmungen.

Niederschlagswasser:

« Es wird empfohlen, das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dachflächen

auf den einzelnen Grundstücken zurückzuhalten und als Brauchwasser (z.B. zur

Grünflächenbewässerung oder Tollettenspülung) zu verwenden.

Schutzzonen H und Hl des Schutzgebiets von Bohrbrunnen der Trinkwasser-

versorgung der Stadt Bad Sobernheim:

Das Plangebiet tagt vollständig innerhalb der Zone Ill und teilweise in der Zone Il des

zugunsten der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim mit Rechtsverordnung vom

23.04.1986, Az. 56-61-7-2/83 (geändert durch Verordnung vom 23.04.1997, Az. 54-33-61-

1/96) festgesetzten Wasserschutzgebiets "Sobernheim’Därndich”. Grundsätzlich sind

ergänzend zu den Bebauungsplanfestseizungen die Verbote, Beschränkungen und

Hinweise der hierzu ergangenen Rechtsverardnung der Bezirksregierung Rheinhessen-

Pfalz (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) zu beachten. Die Rechtsverordnung ist

den textlichen Fastseizungen als Anlage beigefügt.

Innerhalb des Wasserschutzgebiets Zone Il gelten darüber hinaus folgende Auflagen"

» Bei der Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen und der Anlagen zur

Entsorgung von Abwasser sind die "Richttinien für Trinkwasserschutzgebiete - Teil T:

Schutzgebiete für Grundwasser” und die “Richtlinien für bautechnische Maßnahmen

an Straßen in Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) zu beachten. Für den

Schmutzwasserkanal ist eins Ausführung nach den Anforderungen seines

Wasserschutzgebietes Schufzzone Il vorzusehen, die Straßeneiniäufe und der

Regenwasserkanal sind entsprachend auszuführen. Für die Herstellung und den

Betrieb der Abwasserentsorgung gilt das ATV Arbeitsblatt A 142.
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« Die Stadt Bad Sobernheim erklärt, dass das Freistellungsverfahren nach $ 76 LBauO

innerhalb der Schutzzone I! des Wasserschutzgebietes keins Anwendung findet. Die

Errichtung baulicher Anlagen in der Schutzzone I! bedarf der Genehmigung durch die

Baugenehmigungsbehörde. Die Auflagen zum Gewässer- und Bodenschutz sind in

die Baugenehmigung aufzunehmen.

« Beginn und Abschluss der Baumaßnahmen sind den Verbandsgemeindewerken Bad

Sobernheim und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regianalstelle

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Koblenz, rechtzeitig anzuzeigen.

« Den Verbandsgemeindewerken Bad Sobernheim, den Behörden sowie deren

Vertralem ist zu Kontrollzweckenjederzeit Zutritt zur Baustelle zu gewähren.

» Für die Herstellung und den Betrieb der Abwasserentsorgung gilt das ATV Arbeitsblatt

A 142. Zur Abwasserbeseitigung sind die Anwesen an die örtliche Kanalisalion anzu-

schließen. Die Verlegung von Abwasserrohren unterhalb der Bodenplatte Ist nicht

zulässig. Es sind druckwasserdichte Keller vorzusehen.

« Eventuell erforderliche Auffüllungen und Verfallungen dürfen nur mit dem

vorhandenen Baugrubenaushub erfolgen. Falls dieser für die Auffüllung nicht

ausreicht, erfolgt die Auffällung mit framdem unbelaststen Erdaushub, der eine

biologische und chemische Beeinträchtigung des Untergrundes, insbesondere des

Grundwassers ausschließt. Auf Auftragungsflächen und Bauwerkshinterfülungen

dürfen nur geeignete bindige bis gemischtkömig-bindige Böden mit der Zuord-

nungsklasse ZU der technischen Regeln der Landsesarbeitsgemeinschaft Abfall

(LAGA) "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Resl-

stoffeAbfällen" eingebaut warden.

« Sollte ortsframdes Material für Aufföllungen, Verfällungen, Hinterfällungen oder

technische Bauwerke herangezogen werden, ist die Unbedenktichkeit gemäß den

technischen Regeln der Landesarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) nachzuweisen.

Auch hier dürfen nur Böden mit der Zuordnungsklasse ZO eingebaut werden.

« Bei der Durchführung der Baumaßnahmen ist strengstens darauf zu achten, dass die

hierfür notwendigen Geräte und Fahrzeuge keine Kraftstoffe, Öle oder sonstigen

wassergefährdenden Stoffe verlieren. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine Gefahr

für das Grundwasser eintritt. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Schadensfall

mit einer Verunreinigung des Untergrundes eintreten, ist umgehend die Untere

Wasserbehörde der Kreisverwaltung Bad Kreuznach und die Struktur- und

Genehmigungsdiraktion Nord, Regionalstella Wasserwirtschaft, Abfellwirtschaft und

Bodenschutz, Koblenz, zu Informieren.

» Erdarbeiten sind zügig durchzuführen und auf ein bautechnisch erforderliches

Minimum zu begrenzen. Das freigelogte Erdplanum in den Baugruben der Wohn-

häuser ist innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Beginn dar Erdarbeiten mit geeignetem

Material (verschweißte oder geklebte Folien, Magerbeton, Bodenplatte) zu versiegeln.

Die Verfülung der Baugrube erfolgt mit dem bindigem bis gemischkörnig bindigern

Erdaushub der Baugrube und ist lagenweise einzubauen und auf mindestens 97%

Proctordichte zu verdichten.
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Verletzungen des Oberbodens sind auf ein absolut erforderliches Mindesimaß zu

begrenzen.

Die Festsetzungen, Hinweise und Auflagen zum Gewässer- und Bodenschutz sind

während der Baumaßnahmen durch einen Gewässerschutzbeauftragten $ 19 WHG zu

überwachen und zu dokumentieren.

Einzuhaltende Nebenbestimmungen der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord, Reglonalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, für das

Bauen innerhalb der Schutzzone Il des Trinkwasserschutzgebiets:

Mit dem Begünstigten des Wasserschutzgebietes (WSG} hat der Antragsteller

mindestens eins Woche vor Beginn der Bauarbeiten den Ablaufder Baumaßnahme in

Bezug auf die Lage im WSG mit der Baufirma abzustimmen; hierbei ist Einblick in die

Bauunterlagen zu geben wie z. B. Bodangutachten, Ausführungspläne.

Sämtliche Arbeiten sind so durchzuführen, dass eine Boden- und Grundwasserver-

unreinigung ausgeschlossen ist. Alla dort tätigen Personen sind jeweils vor Arbeils-

beginn auf die Lage im Wasserschutzgebiet hinzuweisen und zur besonderen Sorgfalt

im Hinblick auf den Boden- und Grundwasserschutz anzuhalten. Die Auflagen und

Bedingungen sind den dort fätıgen Personen bekannt zu geben.

Etwaig während der Bauarbeiten anfallendes klärpflichliges bzw. behandlungsbs-

dürfiges Abwasser ist zu sammeln und ordnungsgemäß zu beseitigen. Eine Versi

ckerung ist unzulässig. Niederschlagswasser von belasteten Flächen wie z. B. stark

frequentierte Betriebs- und Abstellflächen ist bei technischer Machbarkeit nachweislich

schadios aus dem Wasserschuftzgebiet abzuleiten.

Wasserwirtschaftlich relevante Gegebenheiten während der Bauphase — insbeson-

dere Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen oder Brandfälle mit Löschwasseranfall —

sind unverzüglich der Unteren Wasserbahörde bei der Kreisverwaltung Bad

Kreuznach oder der nächsten Polizeibehörde zu melden, sofem ausgetreitene was-

sergefährdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe (z. B. Löschwasser} in ein

Gewässer, eine Öffentliche Abwasseranlage oder in den Boden eingedrungen sind

oder einzudringen drohen

Die Einhaltung der Nebenbestimmungen ist durch den verantwortlichen Bauleiter der

Oberen Wasserbehörde schriftlich zu bestätigen

Änderungen in der Bauausführung im Wasserschutzgebiet sind mit der Regionsistelle

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Koblenz (Übere Wasserbahörde)

abzustimmen

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen beim Betrieb der Baustelle

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist auf das unumgänglich notwendige

Maß zu beschränken, soll möglichst außerhalb des unmittelbaren Baugsländes, und

nur dort wo die bestehanden Deckschichten noch vorhanden sind und unter Beach-
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tung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Bei den im Wasserschutzgebiet unver-

meidbaren Betankungsvorgängen von Maschinen und Fahrzeugen, Wartungs-, Re-

paraturarbeiten und Wascharbeiten (z. B. am Betonfahrzeug) oder vergleichbaren

Maßnahmen sind Boden- bzw. Unlergrundverunreinigungen durch geeignete

Schutzmaßnahmen auszuschließen. Die Landesverordnung über Anlagen zum Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbeiriebe (Anlagenverordnung —

VAwS, insbesondere $ 10} ist entsprachend anzuwenden und zu beachten.

Es ist durch geeignete Schutz- und Kontrollmaßnahmen sicherzustellen, dass eine

Boden- bzw. Grundwasserverunreinigung durch die in den Maschinen, Geräten und

Fahrzeugen vorhandenen wassergefährdenden Stoffe (2. B. Hydrautiköl, Schmieröl,
Kohlflässigkeit, Kraftstoff) unter keinen Umständen zu besorgen ist. Insbesondere sind

die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge arbeitstäglich auf austreiende Stoffe zu

kontrollieren, Schäden sind umgehend zu beseitigen. Stellen, an denen sländig mit

Tropfverlusten zu rachnen ist, sind zu kapseln.

Warn technisch möglich, sind Bioöle und Biodiesel zu verwenden.

Ausgetretene wassergefährdende Stoffe - insbesondere Tropfverluste, sowie elwalg

verunreinigtes Bodenmaterial - sind vollständig aufzunehmen und ordnungsgemäß zu

entsorgen.

in Bezug aufalle auf dem Baugelände zu betankenden Maschinen, Geräte und Fahr-

zeuge ist mit dam Begünstigten des Wasserschutzgebietes vor Beginn der Maßnahme

abzustimmen, wie die Betankung, Reparatur und Wartung im HQSG erfolgen soll und

kontrolliert werden kann und anhand eines Prüfberichtes von einem gesetzlich

zugelassenen Kifz-Sachverständigen der ordnungsgemäße Zustand jährlich

wiederkahrend zu belegen (insbesondere in Bezug auf die Dichtheit der Teile, die

wassergefährdende Stoffe enthalten).

Geräte und Fahrzeuge, die für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind und

überwiegend außerhalb der Baustelle im Einsatz sind, dürfen nur auf zugelassenen

und in geeigneten Einrichtungen belankt, repariert, gereinigt und gewartet werden.

Keitenfahrzeuge können unter Anwendung einer zugelassenen Ansaugtechnik und

Kleingeräte über einer mobilen, ausreichend großen (Wirkbereich: Abfüllschlauch plus

1m), zugelassenen, Müssigkeitscichten, beständigen und ausreichend bemessenen

(siehe ATV-DVWK-A 781 Nr. 4.2.2) Auffangwenne von einem für den öffentlichen

Straßenverkehr zugelassenen Tankfahrzeug mit zugelassenen Sicherheits-

einrichtungen betankt werden. Die Auffangwanne ist frei von Verschmutzungen zu

halten, damit ihre Eigenschaften augenscheinlich prüfbar sind und ausgetretene Stoffe

schnell und zuverlässig erkannt werden. Bei der Verwendung der Ansaugtechnik ist

ein unkontroiliertes Ausheben zu vermeiden. Die Betankungsvorgänge innerhalb des

Hellquelienschutzgebietes sind unter der Kontrolle einer verantwortlichen Person

durchzuführen und zu dokumentieren. Die entsprechende Person ist mit der

Namensnennung der Unteren und Oberen Wasserbehörde bekannt zu geben.

Toilettenanlagen sind mit dichten Fäkalientarıks aufzustellen. Die Fäkalien müssen

nachweislich regelmäßig abgefahren werden.
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Umgang mit Baustoffen und -Materiellen beim Betrieb der Baustelle

Es dürfen nur unbelastefe, nicht auswasch- oder ausiaugbare Stoffe und Baumate-

rielien verwendet werden, von denen aufgrund ihrer Eigenschaft und ihres Einsatzes

nachweislich keine Boden- oder Grundwasserverunreinigung ausgeht (Stichpunkte:

Schalöle, Anstriche, Beschichtungen, Kleber, Dichtstoffe); beispielsweise ist die
Wiederverwendung von tser oderpechhaltigen Straßendacken unzulässig.

Bei den Bauarbeiten sind Bodeneingriffe auf das unumgänglich notwendige Maß zu

beschränken, damit die vorhandene Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung

weitestgehend erhalten bleibt. Bauwerke sind dicht in den umgebenden Boden ein-

zubinden, um eine erhöhte Sickerwirkung zu verhindern (z. B. Querrisgel in der

Schofterpackung entlang von Rohrleitungen). Deckschichten sind wieder zügig her-

zustellen, damit die beliebte Bodenzone sich baldmöglichst wieder ausbilden kann.

Es darf nur natürliches, unbelastetes Bodenmaterial eingebaut werden, weiches im

Bereich der Wasserschutzzonen I-IIB die LAGA-Zuordnungswerte Z 0 - Feststoffje

nach eingebrachter Bodenart (Ton, Lahm/’Schluff, Sand) -, in der übrigen Bersichen

die LAGA zuordnungswerte Z0" Feststoff und Eluat- nachweislich nicht überschraitet.

Der Einbau von Boden aus Bodenbehandiungsanlagen sowie Bauschutt ist in den

Wasserschutzzönen I-IHlB nicht zulässig. Bei der Herstellung der durchwurzelbaren

Bodenschicht sind mindestens die oberen 2 m mit unbelasteiem Bodenrnaterial

herzustellen, das die zuordnungsklasse Z 0 -Feststoff (ausgenommen der Parameter

TOC für den Öberboden) -je nach eingebrachter Bodenart (Ton, Lehm/’Schluff, Sand)

— nachweislich nicht überschreitet. Für den Fall einer landwirtschaftlichen

Folgenutzung ist die durchwurzeibare Bodenschicht mit Bodenmaterial herzustellen,

dessen Schadstoffgehalte 70 % der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. der BBodSchV

sowie die ZU-Werte (LAGA M20) für Parameter, für die keine Vorsorgewerte festgelegt

wurden, einzuhalten. Die genannten Anforderungen gelten auch als erfüllt, wenn die

einzubauenden Fremdmassen nachweislich aus natürlich anstehenden Böden

gewonnen wurden, bei denen schädliche Kontaminationen nicht zu erwarten sind,

weder sus anthrapogenen Einflüssen (gewerbliche, industrielle, oder militärische

Vornutzungen oderAbfallablagerungen) noch aus erhöhter Mintergrundbelastung.

Bausbfalle dürfen nicht Im Wasserschutzgebiet verbleiben (z.B. kein Einbau in Aus-

schachtungen). Sie sind nach dem Anfall unverzüglich einer ordnungsgemäßen Ent-

sorgung zuzuführen. Eine etwaige Zwischenlagerung von Bauabfällen hat so zu er-

folgen, dass eins Boden- und Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen ist,

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Maßnahme

Bei späteren Unterhaltungs-, Reinigungs- und Reperaturarbeiten, ist die Lage im

Wasserschutzgebiet entsprechend zu berücksichtigen. Eins Grundwassergefährdung

ist durch geeignete Schutzmaßnahmen auszuschließen.

Die Verkehrsfläche ist mit wasserundurchlässigerAsphaltdecke zu bafastigen.
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Die Barketta sind mit einer standhaften Befestigung aus Schotterrasen herzustellen.

Hierbei ist sicherzustellen (z, B. durch bindigen Boden), dass kein Straßenabwasser

hierdurch gezielt versickert.

Die von Verkehrsflächen abfließenden Abwässer sind je nach Verschmutzungsgrad

dem Schmutzwassarkanal oder dem Regenwasserkanal zuzuführen.

Radonprognose

Das Plangebiet liegt innerhalb einas Bereichs, in dem erhöhtes und lokal über

einzelnen Gesteinshorizonten hohes Radonpatenzial armitielt wurde.

Radonmessungen in der Bodeniuft in Abhängigkeit von den geologischen

Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebiets werden dringend empfohlen. Die

Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für

bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsächlich Worte über

190 kBgy/m? festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßinahmen zu treffen, um

den Eintritt von Radon ins Gebäude zu verhindern.

Fragen zur Geologie im betreffenden Baugebiet! sowie zur Durchführung und

Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das

Landesamt!für Geologie und Bergbau,

Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz für Neubauten und

Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch" des Bundesamts für Strahlen-

schutz entnommen werden. Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebäuden bzw. in

der Bodenluft die Radan-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-

schaft und Gewerbeaufsicht zur Verfügung.

Boden / Baugrund:

Bei allen Bau- und Abgrabungsmaßnahmen ist humosar Öberboden vom Unterboden

getrennt auszubauen und der Boden vorrangig einer Wiederverwendung im Gebiet

zuzuführen. Die Bewahrung einer grundsätzlichen Wiederverwerlungseignung von

Aushubmaßen, Straßenaufbruch usw, ist zu gewährleisten. Verbleibende Mengen

sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997 - 1 und -2, DIN 1054)

sind grundsätzlich bei jeglichen Bauvorhaben mit Eingriffen in den Baugrund zu

berücksichtigen.

Bei größeren Bauvorhaben wird die Durchführung von Baugrunduntersuchungen nach

DIN 4020 empfohlen.

Soliten sich bei der Reslisierung des Bebauungsplanes Hinweise auf das Vor-

handensein von Abfällen oder Verunreinigungen des Untergrundes ergeben, ist der

Struktur- und Genehmigungscirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
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wirtschaft und Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, unverzüglich

Mitteilung zu machen, damit das weitere Verfahren abgestimmt werden kann.

Zusätzlicher Handlungsbedarf nach Bodenschutzrecht kann sich im Laufe von Abriss-

arbeiten ergeben. Bei der Erhebung der militärischen Liegenschaft werden nur solche

Fiächen erfasst, für die im Rahmen der historischen Recherche Hinweise auf den Um-

gang mit umweltreleventen Stoffen gefunden wurden. Es kann jedoch nicht mit letzter

Sicherheit ausgeschlossen werden, dass auch in anderen Bereichen entsprechende

Nutzungen stattgefunden haben.

Bodenschutz

Aus bodenschutzrechtiicher Sicht ist auf die im Gebiet verbliebenen 2 Verdachts-

Hächen „OO8-Werkstaltbereich mit Waschboxen‘ und „O19-Abwassersysiem"

hinzuweisen. Nach den bisherigen Kenntnissen liegen hier nur punktuells Konlami-

nationen vor. An Stelle von weitergehenden Gefahrenerforschungsmaßnahmen ist
grundsätzlich eins Direktsanierung im Rahrnen von Baumaßnahmen möglich. Diese

sindjedoch zwingend fachguitachterlich zu begleiten.

Zum Nachweis des Sanierungserfolges sind die durchgeführten Santerungsmaß-

nahmen {einschließlich Freimessung) in einem Bericht darzustellen. Der Bericht ist der

Struktur- und Genehmigungsdiraktion Nord = Zentraireferat Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Koblenz zur Fortschreibung es Bodenschutzkatasters

(Neubewertung der bisherigen Verdachtsflächen) vorzulegen.

Darüber hinaus wird dringend empfohlen, alle Erdarbeiten auf der Gesamtfläche der

Liegenschaft grundsätzlich fachgutachterlich zur begleiten.

Externe landespflegerische Kompensationsmaßnahmen

Die rechtliche Absicherung der extemen Kompensalionsmaßrahmen (Hundsbach)

erfolgt über einen städtebaulichen Wartrag.

Löschwasserversorgung und Brandschutz

Aufgrund der Höhenlage des Gebiets "Dörndich” im Verhältnis zur Höhenlage des zur

Versorgung dienenden Hochbehätters und unter Beachtung der vorhandenen Trink-

wasserverbindungsleitung ist festzustellen, dass bei Erhalt dieser Leitungen die

Brandversorgung im Bereich Dörmdich nicht als gesichert gelten kann. Da bezüglich

der Brandversorgung noch keine abschließende Entscheidung getroflen wurde, ist es

erforderlich, die vorhandenen Brandwasserzisternen in Berieb zu halten und die

Fläche zunächst von einer Bebauung freizuhalten. Ob bei den weiteren Planungen

diesbezüglich Änderungen im Hinblick auf eine neue Leitungsverlegung/größer

dimensionierte Leitungen getroffen warden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

abschließend gesagt werden, da auch diesbezüglich die Abstimmungen mit der

Wasserwirtschaftsverwaltung noch nicht abgeschlossen sind.
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Eine Sicherstellung der Löschwasserversorgung über Brunnen oder LöschwasserzistemenTst

dauerhart zu gewährleisten. Dies ist mit entsprechenden Wartungsverträgen z. B

zwischen Betreiber und Wasserversorger nachzuweisen. Die Prüfung der Anlagen

beinhaltet den Füllstand sowie die Funktion und Instandhaltung der entsprechenden

Entnahmeeinrichtungen.

Gegen den Bebauungsplan bestehen in brandschutztechrischer Hinsicht keine

Bedenken, wenn dieser entsprechend dem vorgelegten Entwurf und unter

Berücksichtigung folgender Punkta ausgeführt wird:

- Zur Gestaltung von Öffentlichen Verkehrsflächen für den Einsatz von Brandbekämpfungs-

und Reftungsgeräten/Fahrzeugen im Bebauungsgebiet ist mindestens analog der

Verwaltungsvorschrift das Ministeriums der Finanzen vom 17.Juli 2000 - Richtlinie über die

Flächen der Fouerwetr- zu verfahren, Bei Gebäuder, die garız öder mit Teilan mehr als 50

Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, müssen Zufahrten mindestens

analog der 0.a. Verwaltungsvorschrift verlangt werden.

- Die bereitzusiellende Löschwassermenge von mindestens 1600 imin (92 m’/h) über einen

Zeitraum von zwei Stunden Ist sicherzustellen, siehe DVGW Arbeitsblatt 405 (DVGW

Deufscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/Main, Ausgabe Februar

2008).

- Die Hydranten für die Entnahme des Löschwassers sind so anzuordnen, dass sie jederzeit

für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr

als 150 Meter betragen

- Der Anlage von Unterflurhydranten gemäß DIN 3222 ıst der Vorang zu geben.

Unterflurhydranten sind durch Hinweisschildergemäß DIN 4066 zu kennzeichnen.

- Der Nelzdruck von mindestens 1,5 barim öffentlichen Versorgungsnelz ist sicherzustellen.

- Eine Sicherstellung der Löschwasserversorgung über Brunnen oder Löschwasserzisternen

ist dauerhart zu gewährleisten. Dies ist mit enisprechenden Wartungsverträgen z.B.

zwischen Betreiber und Wasserversorger nachzuweisen. Die Prüfung der Anlagen

beinhaltet den Fültstand sowie die Funktion und Instandhaltung der entsprechenden

Entnahmeeinrichtungen.

- Gebäude, deran zweiter Reltungsweg dber Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei

denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern

bestimmte Stellen mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche hiagen, dürfen nur

errichtet werden, wenn die erforderlichen Reltungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten

werden.
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D) Ausfartigungsvermerk

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden hiermit ausgefertigt,

Die ortsübliche Bekanntmachung gem. $ 10 BauGB wird unverzüglich

durchgeführt.

Bad Sobernheim, den

(Verbandsvorsteher)

Anlage: Rechtsverordnung über die Festsetzung eines \WVasserschutzgebiets

„Sobernheim / Börmdich" in der Gemarkung Scbemheim zugunsten der

Verbandsgemeinde Sobernheim vom 23.04.1986, Az. 56-61-7-2/83 (geändert

durch Verordnung vorm 23.04.1997, Az. 54-33-61-1/96)
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Hirn, Tiurstäck Nm. 1, 224 3.3,7,8,. 18,
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„32 im. 32.38, 88, 97, 8,
3im. YaAen tur., GA Um,
tee, Oh te,em

Flur 31, Flarstboi: Nm. 37 tw., GA tw. Lat.
uu tw.. Zi tw. 23 tm, 34 tw. 5 im,
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Flur 32, Flurlück Nm, 9, Mte. 4, 0,2
und id.
Fiur 34, alle Flursücke

Elur 28sila Flurüese mit Augmahnme den
BEen Nr?

lurstdeik nn: 1 tw.
BeiEn,2 “22TE,

RAW,aI
Flur 37. Pieneehn.nat 30, 1 LE. 23,
FeBe 10, 22. 23, 24, 28, 27, 38,36, 3, 31,

  

Flur 38, Miurtöck Na. 1. ä im.
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Flurgtöcks-Nra. 8 und 39

. Flurstück Na, 12, 14, 13. we.n
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_eineGumarkungen._
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ng bis zur Nordostenka
des Flürstücks 2. Von bier In wurtlicher
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Bichuung,entteng der "enzrenze er De
sulcke 2 bis Zur Ze‚ke des
Flarztteks 17. Von hier in abdwesilicher
Richtung bis zum Beginn denWagh Tlurstück
18, der Kordgrenze Jieras Wagr ın südöstu-
cher Rıchrung folgend bie auf Einmündung
Se Wege Flurstück 20. Der Ost; “dien
Wegs cach Soden folgend, das mzureS26
kreuzend cd entlang der Ostgrenze den
  der

yairKoblenz vom 28 April1a,Az ‚36-
Ele im $:
dur Fheialane urFr 18 vom 20, Mal 1.
wird wie Tolgı

Schusszöng
Ausgehend vom eüdlichsen Punkt der
Schutzzone I, nAmlich der Sikdwesteche den

   

werden die Flur-
zuchh 2 und :8 a2 in nordwsstlicher

gekreuzı bis zur Södostecke des
Flursiae # 92. Von hier in wördischee Rieh-
turg entlang der Ö der 92
bis zu deren Nardosteeke. Die Flursiucke 28.
24, 24, 29, 22, 21, 30, 19, 18 Lan 11 ın

bis zer

Sudasteeke des Flurstocks 8. Der Ost
‚grenze Alases Flurstücks folgend bie zum an-
Frtnzenden Weg, Flurnuck \0, der ın Be,
gerung der Gstgrenze des Frunsticks Bu
rauwird, Von hieraına-
char Richtung entierg de
Flursiucks 16, dannageng derIhe
geeczen des Flurstueke $0.8.8.7,8.8.4.%
und 2 bın zur Südwessecke deg Flurslüücke 1.
Ab klac in nörelicher Richtung an Ser
Gemurkungsprenie Sobercheim-Nulbaum
bis aur Sücwegtecke des Flurgtücks 171.on
hier entlang der Südweg
stücks 171 bis zum Beginn. Hemiadınden
Wegn Flurstück 38, 8 22a Aiaer
Wege in Biadlicher bzw. Bertiche re Richtung
folgend big zur Einmündung des Wege Flur-
stück 21. Von hier an nerdoatiicher Richtung
wntiang der Grumdstuckigrenze des Aa:
e:ueks L/1 bis zur Nordostacke dieses Grun
atücks Von fuer der Büdsalte des Wege Fan
stück } In nordwasilicher Rich: gen
bin zur Sudeexe des Fiurstileks TI. nr
in nördlicher Alckt der Gemukungs-
grenze folgued big sur Stldostecke des Flute
ätcehs 3, entlang der Ortszeite dieses Flur
arücka bis zur Nordestecke des Flurstücan 8.
Von hier in nördlicher Richtung die Flur-
atiicke 1 und 32 (K 20) kretızend bis zum Weg
Flursisck 4, Von hier Ir, östlicher Rucksung
urtlangdur Nardgrenze des Wırgr bin zur 50-
dosiccke der Wegaparzulle 8. Weiter In nord-

  

zur Nordwesteckr det Fluestuere T. Entlang
der Nordgrenze dieses Flerrlucks ın nordöst-
kcher Richtung das Flurnück 9 kreuzend:
vodant In Gtlichee Richtung auf einer Länge
vor 173 m bie zum Kruskpuakt dar Wagapar-
zolle 21, entlang dieges bis zu aeihern
Östende. Von hier in süd!icher Richtung der
Ostgrenze des Flurstücks 20 bis zum Eigen.
Yorner Weg ie Flurstick 02/25. Diesen Weg ın
rldögzieher an kıeuzend, entlang der
Nordostgrenze td lurstücks 2 sub eınac
Lange von co 200m in rechtem Winke!
nach Eudweasun abzweigend auf winur Länge

 

   

Fu: Ks 27 bla zur des
Grundstücks een 25 Sodann u) a Wiauef) 1
auf einer Lange vonea 110 m £o) u Be
dann im rechten Winden: die Way rmtecke
a Dan 51 Ze bieee:a

Ion, westuckn it a
Sudgranzs der hehegr 3%, 37 und 58
bis zur Sudweruscke Eieren Flurmtücks. 50-
dann die Fluraticke 80 61,62, 62. 64, 63. R8,
67, 88 amd BB at die Nordortecke der Frur-
aları 36 kreuzend, entlang der Sdägrere
des Flurstücks 37 vis zur Einmündung des
Wegs Flurstück 3%: Bier dieses Flumtück
krwazend und entlang der Sud- baw. Süd.

der f 24 und 29 bis zum
Auspangıpankt

Flur 4. Fumeseim Ks tw, 18, 17, 16. 18,
20,21,23,23. 24. 25, 28,27, 23.29.10.3
33 en 38. 37, 20 tw.\ alt.

Flur BTanaen
1. 114, 19. 18, 17, 18,

A

38 1, 80 1m, Bi tw, 62 ıw.,
te. a0 tw. dt m ET, DI,

Mus 31, Flurstuck Wu. 17 ve, 18 tw19 vw,
20 kw, 21 bw, 24 tw., 28 tur, 24 ter, 25 tur un
20 rw,

Fiur 32, Flusstück Nza RB, 30 sw, 21. iz, 13
urdıe
Fine}, alle Flurgtücke

Flur 35. alıe Flugtöcke mit Augnahme des
Flusgacks Ni. 2
Flur 36, Flurstück Den. 12, 2.3.4839, 7,10
ww_ Il,a= 14, 19, 16, :7, 18, ;9. zu,ı
zarı, X 3. 24, 25, 26, 27. 29. 28, 30, 95.
32,3), ”Er Sn, 39.37,78

Flur 37. Frarstusk Sm. 7, 8, 0. 10. 11,13, 63.
14, 15,16, 27, 29, 34. 23, 27, 29, 29, 30, 31,32
zw

   

Flur 38, Flurstück No. 1,2 tw.

Flur 39, alle Mlurstucke mit Autzaämne der
Flurstücke-Nen. 370 tw, 372 bw, I, 23 br
und 24 uw.
Flur 40, zUg Fursiilcke mit Auinchine der
Flurstücks«8m. 8 und 93
Frur Al, Plurstcck Ner.. 1 “5.18, 17,18,
18, 20, 21, 22, 22, 2%, 2="27, 38, 20, &0,
A171 A177, 43.09. 44. 45. 48, 17.40, 40
- jeweils Gemarkung Sobernheim =

Renuszapune
vagangspunkt int der sütd.ichste Punst der

Senerenee II. rurzilch die Sudwestecke des
Weyalioenucks 2 von Laerendlang dar Wer!-
Kruire ditaet Pen dann entlang der
Sestlichen Grenze der Wegellurstücke ID
una &2bie zur Nerdostacke day Flarahlcks
Au, dann enziang dur Nordos'grize de

 

 

vor 300 m Von he wiederumnach Sudwe- Flurstücks 38 bis enangder
stur ubzweigend auf einer Large von J0o m. Soberuhrie:nu von ne en der
Von hier wind Richtung 26372. dun Weg

 

absweigend uf einer Länge von 235 m bus
westeeke des Flussiücks 4. Von hier

rereden Linie ın wnadweatkiehar Blehtung
Er Länge von ca. 163 m bis zumWer

Flusuaek 26, aatlang der Warigrenge diese:
Weg in südlicher Richtung bis zum Brgima
ser Turstücks 23 Fortfübrend in sndi.cher

Flurstück Yayı Aeeurend, bis zur - Süd.

entlang der Sıdaenze der Flurstücke 4,
wand 51 bis zur Südwagtacke des Fienlen
32/3. dann in urdlicher Richvmg entlang
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der Sildwesigeense der Fiunflöücke 92/1.
32/2. und 33Sir zur Sadogiscke dar Wege.
Lurstlicke 6/2, entlang dor Std- und Wer-
grenze diases Frurgiücks in nbrdlicher Rich-
tung bja zur Nordeoatecke des Flurstucks ?.
Von hür im westlicher Rich bis zur
Stdosiecke des lurstuckn 7, mtang

Galeche des Flurstücke 109. Yon bier entlang
der des befeaigten Wege Flur
stück 98 bis zur Binmtmlung da Wepk Indie
K erendieneFi Hi!nn

Inaa dieras Flurstoe 5
FR Beginn des Frarmieiss Sur. Wan der
Siwdgrenra des Aa rd In nordnstlie
cher Richtung zur Oemarkungsgrenze
SobernheimFußbaven. von EnBiter in
nordistlicher Riehrun- au der Sadanita der
Begellarstücke 07 und 93 bis zurWere

Flusätucke 93 und FF. Vin bier In gerau
Srtlicher Richtung aud einer Jan vr von ca
744 2a bis zur ren 'oelung der Fiorstäcke
19 und 10/1 Van ler auf der Sudseiie dem
weg en #01 In sldärtlicher Rich-
KURg ie d bis zur Einmundun, dieses
wage 1aFlurstück 02/2, dinge Flurstück
m eher Richtung Rrimzend, rarı Norser,
auleng ‚des Flurstocks 9372 ca. JE6 m. Var
esem Punkt in gerader südöstlicher Hich-
Be<&, 500 m bis zur Irendoktecke das Flur-
auückz 13/2, entlang ler Warigzenze der
Flursiäcke 79/3 und 14 in sutlicker Rıch-
kung bla zur Nordastecke des Flurstucag 21.
Br inandegulicher Richtung folgand bie

jan des Wegellursincke 33. Entiang
dieses Fi in südlicher Riemung bis zum
Be; dey Wege Fluistick 46. entlang der
Südgrenze teser Wagı, einschlieälich der
Sudernze der Flurstücke 34 in en

Bichrung by zer Einzulod:
Fa20. Die K u= sucereatlichag!Hectung
überguerend, tung der une
südsstlichen Gera er Fatracke2 12,
A 8.8.7,5,4 und ? bl zum Ausganga
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